Evangelischer Oberkirchenrat
70012 Stuttgart, 1996-06-20

Postfach 10 13 42


Telefon (07 11) 21 49 - 0


Sachbearbeiter/in - Durchwahl

                                                                                               Herr Sommer - 280
AZ 59.0‑1 Nr. 5/6                                        (Nr. 16/96)
An die


Evang. Dekanatämter, Schuldekane,

landeskirchl. Dienststellen,

großen Kirchenpflegen sowie an die

Vorsitzenden der Mitarbeitervertretungen

__________________________

Kirchliches Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Diakoninnen und Diakone in der Evang. Landeskirche in Württemberg (Diakonen‑ und Diakoninnengesetz) vom 

23. Oktober 1995 (Abl. 56 S. 520)

Das Diakonen‑ und Diakoninnengesetz vom 23. Oktober 1995 tritt gemäß Artikel 3 des Kirchlichen Gesetzes zur Neuregelung des Diakonenrechts am 1. Januar 1997 in Kraft.

Die Ausführungsbestimmungen zum Diakonen‑ und Diakoninnengesetz werden z. Zt. vom Oberkirchenrat erarbeitet und nach Anhörung der zu beteiligenden Gremien in den nächsten Monaten veröffentlicht. Aufgrund verschiedener Anfragen zu dem Gesetz weist der Oberkirchenrat vorab auf folgendes hin:

1.
Die Aus‑ und Fortbildungsordnung vom 16. April 1986 (Ordnung zur Regelung der Aus‑ und Fortbildung der kirchlichen Mitarbeiter in der Gemeindediakonie, der Jugendarbeit, der Religionspädagogik und der sozialen Diakonie) ist durch das Diakonen‑ und Diakoninnengesetz nicht aufgehoben worden, sondern weiterhin an​zuwenden. Dies gilt insbesondere für die §§ 4 bis 10. Jedoch wird die Aus‑ und Fortbildungsordnung aufgrund des Diakonen‑ und Diakoninnengesetzes eben​falls überarbeitet. In diesem Zusammenhang wird auch die Liste der anerkann​ten Ausbildungsstätten (Anlage 1 der Aus‑ und Fortbildungsordnung bzw. § 3 Abs. 4 des Diakonen‑ und Diakoninnengesetzes) überarbeitet und auf den neue​sten Stand gebracht.

2.
Nach § 12 des o. g. Gesetzes ist in der Regel der Kirchenbezirk Anstellungs​träger für Gemeindediakone/Gemeindediakoninnen, Jugendreferenten/Jugendre​ferentinnen und Religionspädagogen/Religionspädagoginnen. Nach § 14 Abs. 1 werden die vorstehend genannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei Inkrafttreten des Gesetzes, also am 1. Januar 1997, im Dienst einer Kirchen​gemeinde tätig sind, auf ihren Antrag in das Dienstverhältnis zu dem Kirchen​bezirk übernommen, dem ihre Kirchengemeinde (bisheriger Anstellungsträger) angehört.


Aufgrund dieser gesetzlichen Bestimmungen haben alle zum Zeitpunkt des In​kraf​ttretens des Diakonen‑ und Diakoninnengesetzes (1. Januar 1997) bei einer Kirchengemeinde angestellten Diakone und Diakoninnen in der Gemeindediakonie, der Jugendarbeit und der Religionspädagogik einen Rechtsanspruch darauf, in das Anstellungsverhältnis des jeweiligen Kirchenbezirks übernommen zu werden, wenn sie dies innerhalb einer Ausschlußfrist von einem Jahr, ab Inkrafttreten des Gesetzes, also bis spätestens 31. Dezember 1997 auf dem Dienstweg (d. h., über den Anstellungsträger beim zuständigen Dekanatamt) beantragen. 


Eine Zu​stimmung des derzeitigen Anstellungsträgers bzw. des Kirchenbezirks dazu ist nicht erforderlich.


Auch bei Übernahme der Anstellungsträgerschaft durch den Kirchenbezirk bleibt der bisherige Dienstbereich und der bisherige Dienstauftrag während des Bestehens des Dienstverhältnisses unverändert.


Diakone und Diakoninnen, die von den Übernahmebestimmungen der §§ 12 und 14 erfaßt sind, sind jedoch nicht verpflichtet, ihre Übernahme durch den Kir​chen​bezirk zu beantragen. Sie bleiben, wenn sie dies wollen oder nicht inner​halb der Ausschlußfrist die Übernahme beantragt haben, im Anstellungs​verhältnis zu ihrem bisherigen Rechtsträger. Lediglich bei Freiwerden der Stelle (also bei Beendigung eines Dienstverhältnisses), geht die Diakonen​stelle auf den Kirchenbezirk über; abgesehen von den Ausnahmefällen des § 12 Abs. 2.

3.
Das Diakonen‑ und Diakoninnengesetz gilt auch für die Diakone bzw. Diakonin​nen, die sich in einem befristeten Arbeitsverhältnis befinden. D. h., auch sie haben die Möglichkeit, einen Antrag auf Übernahme in das Dienstverhältnis zum Kirchenbezirk zu stellen, wenn sie zu dem in § 14 Abs. 2 genannten Per​sonenkreis gehören. Zu berücksichtigen ist aber, daß sich das befristete Dienstverhältnis nicht aufgrund des Diakonen‑ und Diakoninnengesetzes in ein unbefristetes Dienstverhältnis umwandelt. Vielmehr endet ihr Beschäftigungs​verhältnis zur Kirchengemeinde oder zum Kirchenbezirk (ggf. auch nach Über​nahme) mit Ablauf der Befristung. Der Ausschluß der ordentlichen Kündigung durch den Anstellungsträger nach zwei‑ bzw. dreijähriger Bewährungszeit (§ 7 Abs. 3) hat auf das befristete Arbeitsverhältnis keine Auswirkung, da dieses Beschäftigungsverhältnis mit Ablauf der Befristung endet, ohne daß es einer Kündigung bedarf.

Die Dekanatämter werden gebeten, dies den Pfarrämtern und Kirchengemeinderäten zur Kenntnisnahme mitzuteilen.

Anlagen

Mehrfertigungen für die Pfarrämter 

sowie die gewählten Vorsitzenden der Bezirkssynoden 

und Kirchengemeinderäte

gez.
(Dr. Spengler)

Oberkirchenrat

